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Landkreis Börde
Der Landrat

Jugendhilfeausschuss am 22.06.2009

Die nächste ordentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses findet am Montag, 22.06.2009, 17.00 Uhr, 
Landkreis Börde, Hauptverwaltungsgebäude, Gerikestraße 104, 39340 Haldensleben - Sitzungsraum 
I - zu folgender Tagesordnung statt:

Öffentlicher Teil

1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 
Beschlussfähigkeit

2 Feststellung zum Änderungsbedarf der Tagesordnung
3 Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 18.05.2009
4  Information zur Neugestaltung des ordnungsrechtlichen Jugendschutzes im Landkreis Börde: 

Vorstellung der Inhalte und der dafür zuständigen Mitarbeiterinnen
5  Darstellung jugendhilferelevanter Tendenzen aus Sicht der Jugendberatungsstelle der Polizei in 

Verbindung mit der Jugendgerichtshilfe des Landkreises Börde
6  Kurze Ergebnisdarstellung zur Supervision aus Sicht der geförderten Fachkräfte der 

Jugendarbeit
7 Vorstellung des Familienbildungsprojektes „ELAN“ durch den DRK-Kreisverband Wanzleben e.V.
8 Derzeitiger Bearbeitungsstand zum Projekt der Camino gGmbH
9  Übersicht zu den bewilligten und beantragten Projekten der offenen Kinder- und Jugendarbeit im 

Haushaltsjahr 2009
10 Informationen des Fachamtes
11 Anträge, Anfragen und Anregungen
12 Schließung der Sitzung

Haldensleben, 11.06.2009

Webel
Landrat

Entlastung des Verbandsvorsitzenden für das Wirtschaftsjahr 2006 
des Zweckverbandes Technologiepark Ostfalen

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 03.06.2009 den Jahresabschluß 2006 zusammen 
mit dem Lagebericht und dem Bericht über die Jahresabschlussprüfung gemäß § 18 Abs. 4 EigBG LSA 
festgestellt. Die Verbandsversammlung beschloß gleichzeitig, den Jahresgewinn 2006 zur Tilgung des 
Verlustvortrags zu verwenden. Aufgrund des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses 
2006 des Zweckverbandes Technologiepark Ostfalen wurde dem Verbandsvorsitzenden in der 
Verbandsversammlung am 03.06.2009 die Entlastung gemäß § 108 Abs. 3 GO LSA erteilt.

Am 21.01.2008 hat der Wirtschaftsprüfer den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum 
Jahresabschluss 2006 mit folgendem Wortlaut erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluß – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
– unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Zweckverbandes Technologiepark 
Ostfalen, Barleben, für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2006 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluß und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Zweckverbandes. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen 
vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch  den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverbandes sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluß den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen in Abschnitt 1.2.4 und 1.2.5 
im Lagebericht hin. Dort ist ausgeführt, dass der Fortbestand der Gesellschaft aufgrund angespannter 
Liquidität bedroht ist.

gez. Steffan Anochin
Wirtschaftsprüfer

Am 30.06.2008 hat das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Börde den Feststellungsvermerk zum 
Jahresabschluss 2006 gemäß § 14 Abs. 2 EigVO LSA vom 20.08.1997, GVBl. LSA Nr. 36/97 mit 
folgendem Wortlaut erteilt:

Feststellungsvermerk für den Jahresabschluss zum 31.12.2006 des Zweckverbandes Technologiepark 
Ostfalen, Barleben

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2006 wurde dem RPA zusammen mit 
dem Bilanzbericht zum 31.12.2006 zur Erteilung des Feststellungsvermerkes übergeben.
Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2006 erfolgte durch den Wirtschaftsprüfer Stefan 
Anochin.

Der Wirtschaftsprüfer erteilte dem Zweckverband Technologiepark Ostfalen mit Datum vom 
21.01.2008 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. 
Dem Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers folgt das RPA mit Einschränkungen.

„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 21.01.2008 abgeschlossener Prüfung  durch den 
mit Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Wirtschaftsprüfer Anochin die Buchführung und 
der Jahresabschluss des Zweckverbandes Technologiepark Ostfalen den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen.
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation 
des Unternehmens. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die Grundsätze 
ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse geben Anlaß zu 
Beanstandungen.“

Begründung:

Das Rechnungsprüfungsamt hat in seinem Vermerk die Ordnungsmäßigkeit der Wirtschaftsführung 
festzustellen. Aufgrund des vorliegenden Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2006 kann 
die Feststellung nur mit Einschränkungen erteilt werden.
Der Zweckverband schloss das Geschäftsjahr 2006 mit einem Jahresüberschuß von 1.107.524,43 € 
ab.
Trotzdem weist der Zweckverband zum Bilanzstichtag kein positives Eigenkapital aus, sondern einen 
„Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 17.946.159,11 €.
Gegenüber dem Vorjahr sind die Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen um 417.164,82 € 
gesunken.
Die Erlöse aus der Verpachtung des IGZ-Gebäudes lagen unter dem geleisteten Schuldendienst des für 
das IGZ-Gebäude aufgenommenen Kredites.

Die Existenz des Zweckverbandes ist aus Liquiditätsgründen erheblich gefährdet.
Zukünftige wesentliche finanzielle Belastungen, die nicht liquiditätsneutral erfüllt werden können, 
sind hierbei maßgebend. So wurde die Übertragung/Übernahme des Anlagevermögens der 
Trinkwasserversorgung/Schmutzwasserbeseitigung sowie der Ausgleich der Trinkwasser- und 
Schmutzwasserbeiträge mit dem WWAZ noch nicht vollzogen.

gez. Gallert
Amtsleiterin

Der Jahresabschluss 2006, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen nach § 108 Abs. 4 GO LSA 
in Verbindung mit § 18 Abs. 5 EigBG LSA in der Zeit

vom 15.06.2009 bis 23.06.2009

zur Einsichtnahme im Zweckverband Technologiepark Ostfalen, Steinfeldstraße 3, 39179 Barleben, 
während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
bis 12.00 Uhr) öffentlich aus.

Barleben, 08.06.2009

gez. Bredthauer
Verbandsvorsitzender

Entlastung des Verbandsvorsitzenden für das Wirtschaftsjahr 2007 
des Zweckverbandes Technologiepark Ostfalen

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 03.06.2009 den Jahresabschluß 2007 zusammen 
mit dem Lagebericht und dem Bericht über die Jahresabschlussprüfung gemäß § 18 Abs. 4 EigBG LSA 
festgestellt. Die Verbandsversammlung beschloss gleichzeitig, den Jahresgewinn 2007 zur Tilgung des 
Verlustvortrags zu verwenden. Aufgrund des Beschlusses über die Feststellung des Jahresabschlusses 
2007 des Zweckverbandes Technologiepark Ostfalen wurde dem Verbandsvorsitzenden in der 
Verbandsversammlung am 03.06.2009 die Entlastung gemäß § 108 Abs. 3 GO LSA erteilt.

Am 11.08.2008 hat der Wirtschaftsprüfer den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zum 
Jahresabschluss 2007 mit folgendem Wortlaut erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschlußprüfers

Unter der Bedingung, dass der Jahresabschluss auf den 31.12.2006 durch die Verbandsversammlung 
unverändert festgestellt wird, erteilen wir den nachstehenden Bestätigungsvermerk:
 

An den Zweckverband Technologiepark Ostfalen:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
– unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Zweckverbandes Technologiepark 
Ostfalen, Barleben, für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2007 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Zweckverbandes. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen 
vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverbandes sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, daß  unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen in Abschnitt 1.2.4 und 1.2.5 
im Lagebericht hin. Dort ist ausgeführt, dass der Fortbestand der Gesellschaft aufgrund angespannter 
Liquidität bedroht ist.

gez. Steffan Anochin
Wirtschaftsprüfer

Am 26.03.2009 hat das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Börde den Feststellungsvermerk zum 
Jahresabschluss 2007 gemäß § 14 Abs. 2 EigVO LSA vom 20.08.1997, GVBl. LSA Nr. 36/97 mit 
folgendem Wortlaut erteilt:

Feststellungsvermerk für den Jahresabschluss zum 31.12.2007 des Zweckverbandes Technologiepark 
Ostfalen, Barleben

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2007 sowie der Bilanzbericht zum 
31.12.2007 einschl. ergänzender Unterlagen wurden dem RPA mit Schreiben des Technologiepark 
Ostfalen vom 19.11.2008/12.03.2009 zur Erteilung des Feststellungsvermerkes übergeben.
Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2007 erfolgte durch den Wirtschaftsprüfer Stefan Anochin.

Der Wirtschaftsprüfer erteilte dem Zweckverband Technologiepark Ostfalen mit Datum vom 
11.08.2008 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit dem Hinweis auf die Abschnitte 
1.2.4 und 1.2.5 des Lageberichtes, in denen ausgeführt ist, dass der Fortbestand des Zweckverbandes 
aufgrund  angespannter Liquidität bedroht ist.
Dem Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers folgt das RPA mit Einschränkungen.

„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 11.08.2008 abgeschlossener Prüfung durch den 
mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragten Wirtschaftsprüfer Anochin die Buchführung und 
der Jahresabschluss des Zweckverbandes Technologiepark Ostfalen den gesetzlichen  Vorschriften 
entsprechen.
Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation 
des Unternehmens.
Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.
Die Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse geben 
Anlaß zu Beanstandungen.

Begründung:
Das Rechnungsprüfungsamt hat in seinem Vermerk auch die Ordnungsmäßigkeit der Wirtschaftsführung 
festzustellen.
Aufgrund des vorliegenden Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses 2007 kann die 
Feststellung nur mit Einschränkungen erteilt werden.
Der Zweckverband schloss das Geschäftsjahr 2007 mit einem Jahresüberschuss von 700.022,32 € ab. 
Trotzdem weist der Zweckverband zum Bilanzstichtag kein positives Eigenkapital aus, sondern einen 
„Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 17.246.136,79 €.
Der Jahresabschluß resultiert im Wesentlichen aus den gezahlten Umlagen der Verbandsmitglieder.
Die Existenz des Zweckverbandes ist aus Liquiditätsgründen erheblich gefährdet.
Die Übertragung/Übernahme des Anlagevermögens der Trinkwasserversorgung/Schmutzwasser-
beseitigung sowie der Ausgleich der Trinkwasser- und Schmutzwasserbeiträge mit dem WWAZ wurde 
immer noch nicht vollzogen.
Der Zweckverband kann die Trinkwasser- und Schmutzwasserbeiträge gegenüber dem WWAZ nicht 
aus eigenen Mitteln tragen. Der Verband ist hierbei auf Umlagen und sonstige Zuwendungen der 
Verbandsmitglieder angewiesen.

gez. Gallert
Amtsleiterin

Der Jahresabschluss 2007, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen nach § 108 Abs. 4 GO LSA 
in Verbindung mit § 18 Abs. 5 EigBG LSA in der Zeit

vom 15.06.2009 bis 23.06.2009

zur Einsichtnahme im Zweckverband Technologiepark Ostfalen, Steinfeldstraße 3, 39179 Barleben, 
während der Dienststunden (montags bis donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 
bis 12.00 Uhr) öffentlich aus. 

Barleben, 09.06.2009

gez. Bredthauer
Verbandsvorsitzender

Stadt Wolmirstedt

Bekanntmachung des Wahlergebnisses zum Ortschaftsrat 
Glindenberg

Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl in Glindenberg, am 07. Juni 2009 ist wie folgt 
ermittelt worden:

Zahl der Wahlberechtigten     1.121
Zahl der Wählerinnen und Wähler       552
Ungültige Stimmzettel          11
Gültige Stimmzettel        541
Gültige Stimmen         552
Zahl der Sitze             9

Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf die Parteien, Wählergruppen

Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) 3
DIE LINKE (DIE LINKE.) 0
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 2
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE)         1
Bürger für Glindenberg (BfG) 3

Folgende Bewerberinnen und Bewerber haben nach der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses 
einen Sitz erhalten:

CDU:  Fritz-Georg Meyer, Mirko Ohrstedt, Gerhild Schmidt
DIE LINKE: keiner
SPD:  Andy Opitz, Heinz Kühne
GRÜNE:  Thomas Schlenker
BfG:  Detlef Burrath, Helga Schulze, Peter Franz
Name der beiden nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
CDU:  Alfons Hesse
DIE Linke::  ohne
SPD:  Michael Plassmann, Holger Bauer
GRÜNE:  Andrea Kleinbauer
BfG:  Jürgen Ludewig, Angela Küstner

Wolmirstedt, den 10. Juni 2009    Dr. Friedrich
      Stadtwahlleiter

Stadt Wolmirstedt

Bekanntmachung des Wahlergebnisses zum Ortschaftsrat
Farsleben

Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl in Wolmirstedt, Ortsteil Farsleben, am 07. Juni 
2009 ist wie folgt ermittelt worden:

Zahl der Wahlberechtigten     817
Zahl der Wählerinnen und Wähler    335
Ungültige Stimmzettel       10
Gültige Stimmzettel     325
Gültige Stimmen      973
Zahl der Sitze          7                

  

Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf die Parteien, Wählergruppen

Christlich-Demokratische Union Deutschlands    (CDU)       1
Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG)         6

Folgende Bewerberinnen und Bewerber haben nach der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses 
einen Sitz erhalten:

CDU: Reiner Osinsky

UWG: Klaus Mewes, Rolf Knackmuß, Michael Knackmuß, Ulrich Borgsdorf, Mathias Pape, 
Hans-Dieter Frinken

Name der beiden nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:

CDU: Werner Teige
UWG:  Hans-Joachim Kraus, Riccardo Hermes

Wolmirstedt, den 10. Juni 2009    Dr. Friedrich
      Stadtwahlleiter

Stadt Wolmirstedt

Bekanntmachung des Wahlergebnisses zum Ortschaftsrat
Elbeu

Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl in Wolmirstedt, Ortsteil Elbeu, am 07. Juni 2009 
ist wie folgt ermittelt worden:

Zahl der Wahlberechtigten     672
Zahl der Wählerinnen und Wähler    263
Ungültige Stimmzettel       16
Gültige Stimmzettel     247
Gültige Stimmen      728
Zahl der Sitze          5

Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf die Parteien, Wählergruppen

Christlich-Demokratische Union Deutschlands    (CDU)       4
Folgende Bewerberinnen und Bewerber haben nach der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses 
einen Sitz erhalten:

CDU: Hans-Ulrich Bergmann, Andreas Hauf, Eckhard Quartier, Rüdiger Strümpf

Name der beiden nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:

CDU: ohne

Wolmirstedt, den 10. Juni 2009    Dr. Friedrich
      Stadtwahlleiter

Stadt Wolmirstedt

Bekanntmachung des Wahlergebnisses zum Ortschaftsrat
Mose

Das endgültige Wahlergebnis der Ortschaftsratswahl in Wolmirstedt, Ortsteil Mose, am 07. Juni 2009 
ist wie folgt ermittelt worden:

Zahl der Wahlberechtigten     265
Zahl der Wählerinnen und Wähler    126
Ungültige Stimmzettel         4
Gültige Stimmzettel     122
Gültige Stimmen      358
Zahl der Sitze          5

Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf die Parteien, Wählergruppen, 
Einzelbewerber:
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU)     3
Einzelbewerberin Mandy Kiel      1
Einzelbewerber Thomas Nagel      1

Folgende Bewerberinnen und Bewerber haben nach der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses 
einen Sitz erhalten:
CDU:  Helga Steinig,, Detlef Boenigk, Raik Wirthgen 
Einzelbewerberin: Mandy Kiel
Einzelbewerber: Thomas Nagel

Name der beiden nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
CDU:   Nora Bretzke, Klaus-Jürgen Magnus

Wolmirstedt, den 10. Juni 2009    Dr. Friedrich
      Stadtwahlleiter

Bekanntmachung des Wahlergebnisses zum Stadtrat

Das endgültige Wahlergebnis der Stadtratswahl in Wolmirstedt am 07. Juni 2009 ist wie folgt ermittelt 
worden:

Zahl der Wahlberechtigten     10.371
Zahl der Wählerinnen und Wähler      3.938

Ungültige Stimmzettel            98
Gültige Stimmzettel       3.840
Gültige Stimmen      11.386
Zahl der Sitze             28

Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf die Parteien, Wählergruppen

Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU)        11
DIE LINKE (DIE LINKE.)      4
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)          6
Freie Demokratische Partei (FDP)          3
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (GRÜNE)          1
Freie und Unabhängige Wählergemeinschaft         (FUWG)          1
Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG)                 2

Folgende Bewerberinnen und Bewerber haben nach der endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses 
einen Sitz erhalten:
CDU:   Gerald Zimmermann, Uwe Claus, Dirk Hummelt, Fritz-Georg Meyer, Rüdiger Strümpf, 

Reiner Osinsky, Wolfgang Müller, Hans-Jürgen Kirschner, Gerhild Schmidt, Martin 
Stichnoth, Mirko Ohrstedt

DIE LINKE: Detlef Horstmann, Sebastian Filipp, Hans-Dieter Scherler, Thomas Spelsberg 
SPD:  Waltraud Wolff, Heinz Maspfuhl, Dieter Pfennig, Christina Laqua, Andy Opitz, 

Albrecht Greiser
FDP:  Gisela Gerling-Köhler, Helmut Möhring, Gerhard Thiede
GRÜNE:  Frank Senkel
FUWG:  Rudolf Giersch
UWG:  Klaus Mewes, Ulrich Borgsdorf

Name der beiden nächst festgestellten Bewerberinnen/Bewerber in der festgestellten Reihenfolge:
CDU: Kurt Prilloff, Christine Maluck
DIE Linke: Peter Weisheit, Hans-Rüdiger Lautner
SPD: Rigbert Hamsch, Rainer Wielinski
FDP: Sven Pazina, Jutta Schewe
GRÜNE: Thomas Schlenker, Andrea Kleinbauer
FUWG: Dr. Knut Hörnig, Gerda Hörnig
UWG: Erhard Jahn, Reinhard Mewes

Wolmirstedt, den 10. Juni 2009    Dr. Friedrich
      Stadtwahlleiter
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